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68/01 Behinderteneinstellung 

Text 

Behindertenvertrauenspersonen 

§ 22a. (1) Sind in einem Betrieb dauernd mindestens fünf begünstigte Behinderte (§ 2 Abs. 1 und 3) 
beschäftigt, so sind von diesen nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen 
Behindertenvertrauenspersonen (Stellvertreter) als Organ zu wählen. Sind in einem Betrieb dauernd 
mindestens 15 begünstigte Behinderte beschäftigt, so sind für die Behindertenvertrauensperson zwei 
Stellvertreter zu wählen. Sind in einem Betrieb dauernd mindestens 40 begünstigte Behinderte 
beschäftigt, so sind für die Behindertenvertrauensperson drei Stellvertreter zu wählen. Die Stellvertreter 
können im Auftrag der Behindertenvertrauensperson Aufgaben im Sinne der Abs. 7 und 8 auch im Falle 
der Anwesenheit der Behindertenvertrauensperson wahrnehmen. Erforderlichenfalls kann eine 
Geschäftsordnung erlassen werden. 

(2) Die Wahl der Behindertenvertrauensperson und der Stellvertreter ist tunlichst gemeinsam mit der 
Betriebsratswahl durchzuführen. Gehören jeder Gruppe der Arbeitnehmer mehr als fünf begünstigte 
Behinderte an, so ist bei jeder Gruppe auch die Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) mitzuwählen. 
Sind mehr als fünf begünstigte Behinderte beschäftigt, die unterschiedlichen Gruppen zuzurechnen sind, 
und nur eine Gruppe umfaßt mehr als fünf begünstigte Behinderte, so ist bei dieser Gruppe mitzuwählen. 
Gehören keiner Gruppe mehr als fünf begünstigte Behinderte an, so ist die Wahl mit der Gruppe der 
Arbeitnehmer durchzuführen, der die größere Zahl der begünstigten Behinderten angehört, bei gleicher 
Zahl bei der Arbeitnehmergruppe, die mehr Betriebsratsmitglieder zu wählen hat. Wird nur ein 
Betriebsrat gewählt, so ist die Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) bei diesem mitzuwählen. 
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(3) Wahlberechtigt sind alle begünstigten Behinderten des Betriebes, die am Tag der 
Wahlausschreibung und am Tag der Wahl im Betrieb beschäftigt sind. 

(4) Wählbar sind alle begünstigten Behinderten des Betriebes, die am Tag der Wahl seit mindestens 
sechs Monaten im Betrieb beschäftigt sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

(5) Auf die Durchführung und Anfechtung der Wahl der Behindertenvertrauenspersonen 
(Stellvertreter) sind die Bestimmungen der §§ 51 Abs. 1, 53 Abs. 3, 5 und 6 sowie 55 bis 60 des 
Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974, sinngemäß anzuwenden. Zur Anfechtung der Wahl ist 
auch jeder im Betrieb bestehende Betriebsrat berechtigt. Das Ergebnis der Wahl der 
Behindertenvertrauenspersonen ist auch dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen 
bekanntzugeben. 

(6) Die Tätigkeitsdauer der Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) beträgt vier Jahre. Sie 
beginnt mit dem im § 61 Abs. 1 des Arbeitsverfassungsgesetzes genannten Zeitpunkt und endet mit 
Ablauf der Funktionsperiode. Im übrigen sind für die vorzeitige Beendigung und das Erlöschen der 
Funktion §§ 62 und 64 Abs. 1 und 4 des Arbeitsverfassungsgesetzes sinngemäß anzuwenden. Die 
Tätigkeitsdauer endet ferner, wenn in einer Versammlung aller begünstigten Behinderten des Betriebes 
die Mehrheit die Enthebung ihrer Behindertenvertrauenspersonen (Stellvertreter) beschließt. Die 
Versammlung kann von dem an Lebensjahren ältesten begünstigten Behinderten einberufen werden. 

(7) Die Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) ist berufen, die wirtschaftlichen, sozialen, 
gesundheitlichen und kulturellen Interessen der begünstigten Behinderten im Einvernehmen mit dem 
Betriebsrat wahrzunehmen. Die Behindertenvertrauensperson ist befugt, einmal jährlich eine 
Versammlung aller begünstigten Behinderten des Betriebes einzuberufen. Hat die 
Behindertenvertrauensperson einen Stellvertreter mit dieser Aufgabe betraut, so hat dieser die 
Einberufung vorzunehmen. Der Betriebsrat ist verpflichtet, der Behindertenvertrauensperson bei der 
Wahrnehmung der besonderen Belange der begünstigten Behinderten beizustehen und die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

(8) Die Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) ist insbesondere berufen, 

 a) auf die Anwendung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes hinzuwirken und darüber zu 
wachen, dass die Vorschriften, die für das Arbeitsverhältnis begünstigter Behinderter gelten, 
eingehalten werden; 

 b) über wahrgenommene Mängel dem Betriebsrat, dem Betriebsinhaber und erforderlichenfalls den 
zum Schutz der Arbeitnehmer geschaffenen Stellen Mitteilung zu machen und auf die 
Beseitigung dieser Mängel hinzuwirken; 

 c) Vorschläge in Fragen der Beschäftigung, der Aus- und Weiterbildung, beruflicher und 
medizinischer Rehabilitationsmaßnahmen zu erstatten und auf die besonderen Bedürfnisse von 
behinderten Arbeitnehmern hinzuweisen; 

 d) an allen Sitzungen des Betriebsrates und des Betriebsausschusses sowie von Ausschüssen des 
Betriebsrates nach § 69 Abs. 4 ArbVG mit beratender Stimme teilzunehmen, es sei denn ein 
Stellvertreter wurde mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe betraut. 

(9) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, mit der Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) zu 
beraten und die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen, insbesondere hat er 
die Behindertenvertrauensperson über substanzielle, das Arbeitsverhältnis betreffende Angelegenheiten 
wie Beginn, Ende und Veränderung von Arbeitsverhältnissen behinderter Arbeitnehmer, über 
Arbeitsunfälle sowie über Krankmeldungen von mehr als sechs Wochen pro Kalenderjahr zu informieren. 

(10) Auf die persönlichen Rechte und Pflichten der Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) sind 
die Bestimmungen des 4. Hauptstückes des II. Teiles des Arbeitsverfassungsgesetzes bzw. die in 
Ausführung der §§ 218 bis 225 des Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 287, ergangenen 
landesrechtlichen Vorschriften sinngemäß anzuwenden. 

(11) Besteht in einem Unternehmen ein Zentralbetriebsrat nach § 80 des Arbeitsverfassungsgesetzes, 
so sind von den Behindertenvertrauenspersonen und den Stellvertretern aus ihrer Mitte mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine Zentralbehindertenvertrauensperson und ein Stellvertreter zu 
wählen. Die Wahl ist gültig, wenn zumindest die Hälfte der Wahlberechtigten anwesend ist. Wurde im 
Unternehmen nur eine Behindertenvertrauensperson und ein Stellvertreter gewählt, so üben diese auch die 
Funktion der Zentralbehindertenvertrauensperson und des Stellvertreters aus. § 57 des 
Arbeitsverfassungsgesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß das Ergebnis der Wahl der 
Zentralbehindertenvertrauensperson und des Stellvertreters auch dem Bundesamt für Soziales und 
Behindertenwesen bekanntzugeben ist. Die Zentralbehindertenvertrauensperson (Stellvertreter) ist 
berufen, im Zentralbetriebsrat unter Beachtung der Abs. 7 und 8 die Interessen der begünstigten 
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Behinderten wahrzunehmen. Der Zentralbetriebsrat ist verpflichtet, der 
Zentralbehindertenvertrauensperson (Stellvertreter) bei der Wahrnehmung der besonderen Belange der 
begünstigten Behinderten beizustehen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die 
Zentralbehindertenvertrauensperson (Stellvertreter) ist befugt, höchstens zweimal jährlich eine 
Versammlung aller Behindertenvertrauenspersonen des Unternehmens einzuberufen, um über ihre 
Tätigkeit zu berichten und Angelegenheiten, die für die begünstigten Behinderten des Unternehmens von 
Bedeutung sind, zu erörtern. 

(12) Die Tätigkeitsdauer der Zentralbehindertenvertrauensperson (ihres Stellvertreters) beträgt vier 
Jahre; sie beginnt mit der Annahme der Wahl und endet vor Ablauf dieser Zeit, wenn 

 1. im Unternehmen kein Zentralbetriebsrat mehr besteht; 

 2. die Funktion als Behindertenvertrauensperson endet (Abs. 6); 

 3. die Zentralbehindertenvertrauensperson zurücktritt. 

(13) Besteht in einem Konzern eine Konzernvertretung nach § 88a des Arbeitsverfassungsgesetzes, 
so sind von den Zentralbehindertenvertrauenspersonen und deren Stellvertretern aus ihrer Mitte mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine Konzernbehindertenvertrauensperson und ein 
Stellvertreter zu wählen. Ist in einem Konzernunternehmen eine Zentralbehindertenvertrauensperson 
nicht zu wählen, so nehmen an der Wahl der Konzernbehindertenvertrauensperson die 
Behindertenvertrauenspersonen und deren Stellvertreter teil. Die Wahl ist gültig, wenn zumindest die 
Hälfte der Wahlberechtigten anwesend ist. Wurde im Konzern nur eine 
Zentralbehindertenvertrauensperson und ein Stellvertreter gewählt, so üben diese auch die Funktion der 
Konzernbehindertenvertrauensperson und des Stellvertreters aus. § 57 des Arbeitsverfassungsgesetzes ist 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß das Ergebnis der Wahl der Konzernbehindertenvertrauensperson und 
des Stellvertreters auch dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen bekanntzugeben ist. Die 
Konzernbehindertenvertrauensperson (Stellvertreter) ist berufen, in der Konzernvertretung unter 
Beachtung der Abs. 7 und 8 die Interessen der begünstigten Behinderten wahrzunehmen. Die 
Konzernvertretung ist verpflichtet, der Konzernbehindertenvertrauensperson (Stellvertreter) bei der 
Wahrnehmung der besonderen Belange der begünstigten Behinderten beizustehen und die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Die Konzernbehindertenvertrauensperson (Stellvertreter) ist befugt, höchstens 
zweimal jährlich eine Versammlung aller Zentralbehindertenvertrauenspersonen des Konzerns 
einzuberufen, um über ihre Tätigkeit zu berichten und Angelegenheiten, die für die begünstigten 
Behinderten des Konzerns von Bedeutung sind, zu erörtern. 

(14) Die Tätigkeitsdauer der Konzernbehindertenvertrauensperson (ihres Stellvertreters) beträgt vier 
Jahre; sie beginnt mit der Annahme der Wahl und endet vor Ablauf dieser Zeit, wenn 

 1. im Konzern keine Konzernvertretung mehr besteht; 

 2. die Funktion als Zentralbehindertenvertrauensperson endet (Abs. 12); 

 3. die Konzernbehindertenvertrauensperson zurücktritt. 

(15) Der Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) sind zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer 
Aufgaben Räumlichkeiten, Kanzlei- und Geschäftserfordernisse sowie sonstige Sacherfordernisse in 
einem der Größe des Betriebes und den Bedürfnissen der Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) 
angemessenen Ausmaß vom Betriebsinhaber unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Desgleichen hat der 
Betriebsinhaber unentgeltlich für die Instandhaltung der bereitgestellten Räumlichkeiten und Gegenstände 
zu sorgen. Die den Behindertenvertrauenspersonen (Abs. 1, 11 und 13) in Ausübung ihrer Tätigkeit 
erwachsenen Barauslagen sind, sofern kein Ersatz auf Grund anderer Rechtsvorschriften geleistet werden 
kann, aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds zu ersetzen. Das Bundesamt für Soziales und 
Behindertenwesen hat die Barauslagen nach Maßgabe der vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales zu erlassenden Richtlinien zu erstatten. 

Anmerkung 

ÜR: Art. VI Abs. 6 und Art. VIII Abs. 1, BGBl. Nr. 614/1987 

BVG: Art. I, BGBl. Nr. 721/1988 

Schlagworte 

Ausbildung, BGBl. Nr. 287/1984 
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